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§ 39 RpflG Schriftliche Prufung

RpflG - Rechtspflegergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Bei der schriftlichen Prifung sind die Arbeiten unter Aufsicht eines Prifungskommissars oder eines auf
Vorschlag des Vorsitzenden der Prafungskommission vom Prasidenten des Oberlandesgerichtes bestimmten
Rechtspflegers an einem Tag innerhalb von neun Stunden zu verfassen. Die Arbeiten bestimmt der Vorsitzende
der Prifungskommission oder ein von ihm beauftragter Prifungskommissar. Sie bestehen in einer
entsprechenden Anzahl von Aufgaben Uber Geschafte, die in den Wirkungsbereich des Rechspflegers (Anm.:
richtig: Rechtspflegers) fallen. Der Zeitpunkt der Ubergabe der Priifungsaufgaben und der Abgabe der
Prifungsarbeit ist auf dieser zu vermerken.

2. (2)Die literarischen Behelfe, die der Rechtspflegeranwarter bei der schriftlichen Prifung benutzen darf, werden
durch Verordnung des Bundesministers fur Justiz bestimmt.

In Kraft seit 01.01.1986 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 39 RpflG Schriftliche Prüfung
	RpflG - Rechtspflegergesetz


